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Auf bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen beruhende Wünsche des Betreuten 
sind dann unbeachtlich, wenn sie dessen objektiven Interessen zuwiderlaufen.

Der Bundesgerichtshof hat in einem am 22.07.2009 gefällten Urteil (Az. XII ZR 77/06) betont, dass ein 

Wunsch des Betreuten grundsätzlich für den gesetzlichen Betreuer auch dann beachtlich sei, wenn er 

dem objektiven Interesse des Betreuten widerspreche. Unbeachtlich, weil dem Wohl des Betreuten zuwi-

derlaufend (§ 1901 Abs. 3 Satz 1 BGB), sei ein Wunsch aber dann, wenn dessen Erfüllung höherrangige 

Rechtsgüter des Betreuten gefährde oder seine gesamte Lebens- und Versorgungssituation erheblich 

verschlechtern würde. Ferner gelte der Vorrang nicht für Wünsche, die Ausdruck der Erkrankung des 

Betreuten seien und für solche, die nicht auf der Grundlage ausreichender Tatsachenkenntnis gefasst 

wurden.

Der Bundesgerichtshof präzisiert weiter, dass der Vorrang des Willens des Betreuten Ausfl uss seines  Selbstbestim-
mungsrechts sei. Wünsche, die auf bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen beruhen, gehörten deshalb nicht dazu. 
Über derartige Wünsche könne (und müsse) sich der Betreuer im objektiven Interesse des Betreuten hinwegsetzen.

Diese Unterscheidung war im konkreten Fall entscheidungserheblich für die Frage, ob der Betreuer 

unter Inkaufnahme von Steuernachteilen für den Betreuten bestimmte Auslandsimmobilien verkau-

fen durfte. Die Richter des 12. Zivilsenats beim Bundesgerichtshof verstanden die Äußerungen des 

Betreuten so, dass der Wunsch, gewisse nicht privat genutzte Grundstücke zu veräußern, nur auf der 

Zweckmäßigkeitserwägung beruhte, welche Grundstücke am besten geeignet seien, um die erforder-

liche Liquidität zu erzielen. 

Dieser in den Einzelheiten noch kompliziertere Fall gibt Anlass darauf hinzuweisen, dass eine selbst 

gewählte Vertrauensperson meistens besser geeignet ist, die persönlichen Wünsche des Betroffenen 

umzusetzen. Deshalb empiehlt die Bundesnotarkammer allen Bürgerinnen und Bürgern, ihr Selbstbestim-
mungsrecht bereits vorsorgend auszuüben: Durch eine Vorsorgevollmacht kann eine Vertrauensperson be-

nannt werden, die die gerichtliche Bestellung eines gesetzlichen Betreuers entbehrlich macht. Damit 

die Vorsorgevollmacht im Fall der Fälle gefunden wird, sollte sie im Zentralen Vorsorgeregister der 

Bundesnotarkammer unter www.vorsorgeregister.de eingetragen werden.


